Auskunftsantrag zum Haber-Verfahren
3 von 3: Akteneinsicht bei Ihrem Fördermittelgeber
Muster

Mithilfe des unten stehenden Musters können Sie bei Ihrem Fördermittelgeber (zB m Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) oder Ihr Landesministerium) Akteinsicht beantragen. 
So können Sie weitere Informationen über Ihren Antrag und über die Gründe einer Ablehnung erfahren. Das hilft dabei nachvollziehen, inwiefern Sie oder Ihr Verein/Organisation/Initiative vom sog. Haber-Verfahren betroffen sind. Mit dem Haber-Verfahren (mehr Hintergrund hier) werden potenzielle Förderempfänger:innen vorab überprüft, ob Informationen beim Verfassungsschutz vorliegen.
So nutzen Sie das Muster:
1. Füllen Sie die rot kursiv markierten Teil mit Ihren persönlichen Daten aus.
2. Schicken Sie den Antrag per E-Mail oder per Post an Ihren Fördermittelgeber.
3. Erwägen Sie auch die weiteren Anträge bei Ihrem Fördermittelgeber und dem Bundesamt für Verfassungsschutz, für die wir auch Musterformulare bereitstellen.

Für Rückfragen und Beratungsbedarf melden Sie sich gerne beim Gegenrechtsschutz unter kontakt@gegenrechtsschutz.de.


Name der Antragsteller:in
Adresse

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
An den Gelenkbogenhallen 2-6
50679 Köln
Oder alternativ an Ihren Fördermittelgeber, z. B. Ihr Landesministerium


Ort, den Datum

Förderung durch das Programm „Demokratie leben!“, Aktenzeichen: xxx
Antrag auf Akteneinsicht

Sehr geehrte Damen und Herren,
es wird beantragt, mir 
Akteneinsicht
in die Verwaltungsvorgänge zu dem oben genannten Aktenzeichen zu gestatten. Ich bitte um elektronische Versendung an die oben genannte Email-Adresse. 

Mit freundlichen Grüßen

